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Begrüßung und Moderation

Olaf Rademacker, Richter am Bundessozialgericht, Kassel

Referentinnen und Referenten

Prof. Dr. Laura Münkler, Lehrstuhl für Öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie, Universität Bonn 

Dr. Karsten Braun, Vorsitzender des Vorstands, 
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, Stuttgart

Franz Knieps, Vorstandsvorsitzender BKK-Dachverband e. V., Berlin

Johanna Sell, Leiterin der Unterabteilung 21, 
Bundesministerium für Gesundheit, Berlin

Dr. Claudia Matthäus, Richterin am Bundessozialgericht, Kassel

Dr. Sören Deister, Lehrstuhl für Öffentliches Recht und 
Sozialrecht, Universität Hamburg

Organisatorische Hinweise:
Tagungsort:   Berlin, Kaiserin-Friedrich-Haus, Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin-Mitte
Beginn:          10.00 Uhr (Mittagspause: ca. 13.00 bis 14.00 Uhr)
Ende:             ca. 16:00 Uhr

Eine Tagungsgebühr wird nicht erhoben. Für Mitglieder der Gesellschaft kann eine 
Fortbildungsbescheinigung nach § 15 FAO ausgestellt werden.

Das Symposium findet in Präsenz statt. Eine digitale Teilnahme ist möglich. 

Ihre Anmeldung nehmen Sie bitte auf unserer Website vor: 
www.dg-kassenarztrecht.de. 

____________________________________________________________________________
Deutsche Gesellschaft für Kassenarztrecht e.V., Sitz: Berlin
Vorstand: Olaf Rademacker (Vorsitzender), Dr. Thomas  Rompf (stellv. Vorsitzender),
Stefanie Stoff-Ahnis (stellv. Vorsitzende), Mark Barjenbruch, Ralf Dralle, Prof. Dr. Thorsten Kingreen, 
Dr. Tobias Meyer, Prof. Dr. Martin Stellpflug, Dr. Katharina Wodarz, Dr. Markus Zimmermann
Geschäftsführung:  Christoph Altmiks und Dr. Benjamin Reuter (stellv. Geschäftsführer)

(Neuere) Versorgungsstrukturen 
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Frühjahrssymposium

(Neuere) 
Versorgungsstrukturen im 

ambulanten Bereich

11. April 2024

Kaiserin-Friedrich-Haus
Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin-Mitte

http://www.dg-kassenarztrecht.de/


#NP#_Lc5rb4IwFAbgv0L6STPBVsrNby23 4ZXMxcvShKCUhQQLw TpnjP9 9ZdvX8z7vOecBTicwfY CuTAow BaZLse uGEbUowabtE N9xIPSQSaOJH SEHPEe q0Es2D nLJB8iy PNd1bdOEEL7A CYRDNgYjUFT 91lzBHRcFH2mb+7Gqa 64N5nQ7VODY Z8vq1D WXppRa2tx4lzaVkH05 CVRIUj RbvR7i WbK3D+ 97ew2 3cLHD5 purSNk qEU8ZC+Jyztj mfm6bS 8VFtuV dLi4yr+ VVfHLB2AQij7F V88XPR94xFlai zgsVZv +l6zlDnoGQgbwsFPJ2 7cpsI3NRaMgxoKPGRtv Kb3W0 /XtsOU9i5KTrk HzMgpkV71BKF2S1DCJl5C/xA p+amIR6CImnY 4SxTomDdZcg 6hOL+B6xwPP5 Aw==_ #NP#

(Neuere) Versorgungsstrukturen im 
ambulanten Bereich

Einfache und klare Strukturen im Vertragsarztrecht – das war 

(vielleicht) gestern. 

Die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung und auch die 

Verteilung des vertragsärztlichen Honorars sind im Grundsatz zwar 

auch heute noch Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen. 

(Zahn-)Ärzte und Krankenkassen wirken zur Sicherstellung der 

Versorgung der Versicherten zusammen. 

Können diese Grundsätze aufrecht erhalten werden, wenn immer 

neue Akteure auf den Plan treten? 

Neben Ärzten, Psychotherapeuten und medizinischen Versorgungs-

zentren sollen sich künftig „Primärversorgungszentren“ und 

„Gesundheitskioske“ an der Versorgung beteiligen. Damit würden 

auch die Möglichkeiten der Kommunen erweitert, auf die 

Gesundheitsversorgung in ihrer Region Einfluss zu nehmen. 

Gleichzeitig gewinnen Krankenhäuser als Erbringer ambulanter 

Leistungen an Bedeutung - und mit ihnen die für die Krankenhaus-

planung zuständigen Bundesländer. 

Fortschritt oder Erosion – was bleibt von den etablierten vertrags-

ärztlichen Strukturen und welche Folgen hat das für die Versorgung 

der Versicherten?

Programm 

11. April 2024, 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Olaf Rademacker
Einleitung und Moderation

Laura Münkler
Kommunen als (neue) Akteure in der ambulanten 
Versorgung?

Karsten Braun
Zukunft der ambulanten Versorgung – Sicht der 
Kassenärztlichen Vereinigungen

Franz Knieps
Zukunft der ambulanten Versorgung – Sicht der 
Krankenkassen

Johanna Sell
Auswirkungen der Krankenhausreform auf die 
Versorgungsstrukturen im ambulanten Bereich 

Claudia Matthäus
Hochschulambulanzen, PIAs, GIAs & Co. –
Ambulante Leistungserbringung durch Krankenhäuser 
im geltenden Recht

Sören Deister
Kleines Krankenhaus oder Arztpraxis mit Bett? 
Verfassungs- und sozialrechtliche Rahmenbedingungen 
der neuen Level Ii Krankenhäuser

_______________________________________
Änderungen im Ablaufplan bleiben vorbehalten.

Bitte nehmen Sie den Datenschutzhinweis 
(www.dg-kassenarztrecht.de/datenschutz.html) zur Kenntnis. 
Mit Ihrer Anmeldung zum Symposium erklären Sie sich mit einer 
entsprechenden Nutzung Ihrer Daten einverstanden.

http://www.dg-kassenarztrecht.de/datenschutz.html

